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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §108e;

1. EStG 1988 § 108e heute

2. EStG 1988 § 108e gültig ab 05.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2004

3. EStG 1988 § 108e gültig von 31.12.2003 bis 04.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 133/2003

4. EStG 1988 § 108e gültig von 05.10.2002 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 155/2002

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2009/15/0165 E 26. April 2012 VwSlg 8718 F/2012 RS 2

Stammrechtssatz

§ 108e EStG 1988 stellt für die Einbeziehung von Teilanscha:ungs- oder Teilherstellungskosten ausdrücklich auf deren

Aktivierungsfähigkeit bzw. -p<icht ab ("die jeweils zu aktivierenden Teilbeträge der Anscha:ungs- oder

Herstellungskosten"), weshalb die zur bilanziellen Darstellung und zur Teilgewinnrealisierung von Teillieferungen

entwickelten Überlegungen (vgl. dazu Mayr, Gewinnrealisierung im Steuerrecht und Handelsrecht, 2001, 79 : m.w.N.)

auch für die IZP von Bedeutung sind. Ob eigenständige Teilleistungen und damit Teilanscha:ungen vorliegen, hängt

demnach einerseits von der objektiven Bescha:enheit des Wirtschaftsgutes und seiner (wirtschaftlichen) Teilbarkeit

und andererseits von der Vertragsgestaltung und dem wechselseitigen nach außen in Erscheinung getretenen

Parteiwillen ab (so bereits Beiser, Die Gewinnrealisierung im Steuerrecht und im Handelsrecht, ÖStZ 2001, 335 f, Pkt.

10). Für die Annahme eines Teilanscha:ungsvorgangs ist somit das Vorliegen einer vom Parteiwillen getragenen

Teillieferung entscheidend (vgl. dazu auch das hg. Erkenntnis vom 28. Oktober 2010, 2007/15/0097).Paragraph 108 e,

EStG 1988 stellt für die Einbeziehung von Teilanscha:ungs- oder Teilherstellungskosten ausdrücklich auf deren

Aktivierungsfähigkeit bzw. -p<icht ab ("die jeweils zu aktivierenden Teilbeträge der Anscha:ungs- oder

Herstellungskosten"), weshalb die zur bilanziellen Darstellung und zur Teilgewinnrealisierung von Teillieferungen

entwickelten Überlegungen vergleiche dazu Mayr, Gewinnrealisierung im Steuerrecht und Handelsrecht, 2001, 79 :

m.w.N.) auch für die IZP von Bedeutung sind. Ob eigenständige Teilleistungen und damit Teilanscha:ungen vorliegen,

hängt demnach einerseits von der objektiven Bescha:enheit des Wirtschaftsgutes und seiner (wirtschaftlichen)

Teilbarkeit und andererseits von der Vertragsgestaltung und dem wechselseitigen nach außen in Erscheinung

getretenen Parteiwillen ab (so bereits Beiser, Die Gewinnrealisierung im Steuerrecht und im Handelsrecht, ÖStZ 2001,

335 f, Pkt. 10). Für die Annahme eines Teilanscha:ungsvorgangs ist somit das Vorliegen einer vom Parteiwillen

getragenen Teillieferung entscheidend vergleiche dazu auch das hg. Erkenntnis vom 28. Oktober 2010, 2007/15/0097).
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